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Herausgegeben von Usteri.

Freytag, den 22 May 18oi. Fünftes Quartal. Den 2 Praireal IX.

Gesetzgebender Rath, 15. April.
Präsident: Bonder flüe.

Folgende Botschaft wird verlesen :

B. Gesetzgeber Z Der Vollz. Rath ersähe aus dem ihm
mitgetheilten Auszug ihres Protokolls vom ». April,
welches Sie B. G. über das Begehren des B. Riben
pon Lenk, Cant. Oberland, abfaßten, baß Sie diese

Sache bey der daherigen Cantonsgerichtlichen Erkannt-
niß bewenden zu lassen beschlossen: „ bis sie allfällig diese

richterliche Behörde selbst abzuändern gut finden wird. "
Dieser Zusatz scheint einer richterlichen Behörde das

Recht einzuräumen, sich zum zweytenmal mit dein nem-
lichen Gegenstand zu befassen, was den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen zuwiderläuft : oder dann derselben zu

gestatten, ein Begnadigungsrecht, was die Verfassung
nur der Vollziehenden und gesetzgebenden Gewalt übertrug
auszuüben.

Der Vollz. Rath glaubte daher Sie B> G. vor der
Ausfertigung dieses Beschlusses auf diesen Zusatz um so

^ mehr aufmerksam machen zu müssen, da eine solche gc-
schliche Entscheidung in ihren Folgen Zeicht zu Mißvräu.
chcn führen könnte, denen Sie B. G. durch eine neue
Prüffung und Abänderung desselben vorbeugen können.

Der Rath beschließt, daß sein Nichtcintreten über das
Begehren des Riben einfach war und nur durch Irrthum,

^moiivirt ins Protokoll eingetragen worden.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz«

Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Zufolge Ihrer Einladung v. 8. Merz
ist von den Besitzern der Allment zu Oderrifferswyl, Distr.
Mettmenstetten, C- Zürich, auf die von den einten von
ihnen anbegehrle Vertheilung derselben, das Theilungs-
Projekt verlangt und sie zugleich aufgefoderl worden, da.
bey einerseits auf die der Pfarrey zuständige Gerechtig.
kett und anderseits auf die Vorschrift des Gesetzes, wel.

chcs bey Allmenttheilmigen die Anweisung von Land zu

Handen der Schulmeister anbefiehlt, Rüksicht zu nehmen;
dieses Theilungsprvjekt ist nebst den Bemerkungen der /.
Gegenparthcy einer Erklärung des Pfarrers und einem

Plan über die Allment selbst, in den Beylagen enthalten,
welche der Vollz. Rath die Ehre hat, Ihnen B. G. ^
nebst den übrigen Schriften zu übersenden. Er hätte ge»

wünscht, daß der geschehenen Aufforderung von Seite«
der Bittsteller auf eine vollständigere Weise cntfproche«
worden wäre; und es würde auch zu dem End eine wt«

dcrholce Einladung an die Vcrwaltungskammer von
Zürich abgegangen seyn, wenn die vorgcrükte Iahrszeit
es gestattet hätte, dieses Geschäft länger zu verzögern
dessen Beförderung von den allhicr anwesenden Ausg'«
schossenen beyder Partheyen sehnlich gewünscht wird
welche ohne Zweifel im Stand seyn werden, die verlangte
mehrere Auskunft zu ertheilen.

Die Finauzcommißion erstattet folgenden Bericht
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber l Um die Luke auszufüllen, welche die

Nichtratisikalion der Einsiedlischen Domaine Sonnen«

berg in den Hilfsmitteln zur Zahlung Einfiedlifchee

Schulden machte, schlägt der Voll;, Rath in einer Bot«
schaft vom äten dieß vor, folgende dem Kloster Einsiblc»

ehmalS zugehörige Güter versteigern zu lassen:

Im Canton T Hurgau.
' Die Müh le zu Efchenz bey Stein, mit
s Iuch. Acker, 6 l/4Maad Wiesen 1/4 Inch. Reben:
geschäzt für »zyia Fr.

Da diese gute und sehr wohlgelegene Mühle einen vor,
theilhaften Erlös verspricht, so mag ihre Veräusserung

unternommen werden.

DasWirthshaus zu Efchenz, nebst Scheune»

Stallung, Krautgarten und ; z/g- Maad Wiesen: ge-
schäzt für Fr. L72L.
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Das Gebäude ist in sehr gutem Stand und van Stein
aufgeführt, die Wiesen vortrefflich, und das Ganze so

wohl gelegen, daß es nur bey gutem Erlös zu veräußern

ist, der aber auf einer Versteigerung gesucht werden mag.
Von der Domaine Gachnang, in meist

abgerissenen von der Hauptdomaine mehr und minder
entfernten Slückgen Landes, 41 Inch. ; Vrlg.'Acker und

z Iuch, 2 1/2 Vrlg. Reben: geschäztfür 4)78 Fr. i btz.

L Rap.
Diese Grundstücke können ohne Schaden der Haupt-

domaine veräussert werden, und ihre Versteigerung ist

in der Hofnung eines guten Erlöses anznrathen.

^ Im Canton Lin th.
Die Jnkel Ufnau im Zürich see: sie ent-

hält i Haus 1 Scheune, 1 Sommerhaus und Wiesen,
die auf circa zo Iuch. geschäzt sind, und für 8 Kühe
hinlänglich Sommer- und Winlerfutterung liefern.

Die reizende Lage dieser Insel, die leichte Communi.
kativn von derselben mit einer der betriebsamsten Gegenden

Helvetiens, den Ufern des Zürichsees und die allgemeine
Achtung in der sie bey der ganzen litterarischen Welt durch
den Umstand steht, daß Ulrichs von Hüllen Asche in
ihrem Schooße ruhet, soll diese Besitzung in einer

Versteigerung weit über den ärmlichen Schatzungswerlh
von 12160 Fr. bringen der nur auf das Produtt der

darauf weidenden Kühe berechnet ist.

Diesem Vorbericht zufolge glaubt die Commigion Ih-
nen B. Gesetzgeber folgenden Dekretsvorschlag machen

zu müssen:

Der gesetzgebende Rath,
Auf den Antrag des Vvllz. Rath vom 2. April, und

»ach Anhörung des Berichts seiner staatSwirthschaftlichen

Commißion;
In Erwägung, daß zur Berichtigung einiger dringen-

den Schulden des Klosters Einsidlen, der Verkauf eini-

zer Einsidlischen Güter unentbehrlich ist,
b c fch l i eß t:

Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt folgende Güter
nach Vorschrift des Gesetzes vom z. Jenner 1Z00,

zu verkaufen, unter der Ausnahme ledoch, dass er

ßch mit den Käufern über die Zahlungsart und
Termine derselbe» in keine andere Bedingungen ein-

lassen kann als vbbemeldtes Gesetz bestimmt.

Im Cant. Tb urgau! Die Mühle zu Eschenz;
^ daS Wirthshaus zu Eschenz; von der Domaine Each-

«ang, 41 Iuch. Acker und z 1/2 Iuch. Reben..

I m Cant. Lin t h ; Die Insel Ufenau- im Zu-
dich see.

Die Finauzcommißion erstattet folgenden Bericht:
Bürger Gesetzgeber! Auf eine Bittschrift hin, in

welcher die Gemeindskammcr von Zürich sich über den
Verkauf einiger unter ihren Gememdgüteransprachen be»

sindlichen Naiionalgülcr beschwerte, befragten sie den.
Vollz. Rath um die Gründe, warum er nicht, gleich den
übrige» noch im Streit liegenden Gütern, den Verkauf
derselben einstweilen eingestellt habe? In einer Botschaft
vom 2. April zeigte der Vollz. Rath den Gang a», den
er bisher über die Ansprachen der Gemeinde Zürich
nahm, woraus sich ergiedt, daß derselbe die Verkäufe
derjenigen Güter im Canton Zürich, welche diese Ge»
meinde ansprach, sogleich einstellte, hingegen auf die
spätern Ansprachen, auf Güter im Canton Thurgau,
keine Rüksicht nahm, sondern aus bloß ökonomischen

Gründen, ihre Veräußerung hinderte, und daß endlich
die leztcn Ansprachen von Zürich aus Weinfelden und
Sax erst einkamen, als die Veräußerung dieser Güter
schon in vollem Betrieb war, und ihren ungestörten Fort-
gang beybehielt, und zwar um so mehr, da diese An-
spräche von Zürich, sich auf keine Documente bezog. Auf
diese Darstellung hin zieht der Voll;. Rath keinen Schluß,
sonder» theilt einzig eins dieser angesprochenen Güter,
nemlich Weinfelden im Thurgau, Ihnen B. Gesetzgeber,

zur Ratifikation neuerdings mit.
Unstreitig ist dem Anscheine nach der Gang, den die

Gemeindkammer von Zürich einschlug, besonders da
auch noch der Umstand eintrat, daß eine der Anspruchs»

Bittschriften derselben ungestempelt war, etwas seltsam,
und könnte, wäre er nicht in der an die Gesetzgebung

eingesandten Billschrist gerechtfertigt, wirklich etwas
zwcydeutig scheinen. Laut jener Bittschrift und den Ih»
rer Commißion bekannten Thatsache», verhält sich dieses

Geschäft so:
Als die Veräußerungen von Nationalgütern im Cant.

Zürich bekannt wurden, legte die Gemcindkammer von
Zürich ihre allgemeine Emwendungsbitlschrift ein, welche

biiligermaßen abgewiesen wurde. Hieraufzeigte sie durch
Ausgeschossene diejenigen Güter dem Vollz. Rath an,
welche in ihrer Gemeindgüteransprache enthalten waren,
und diese wurden vom Verkauf ausgenommen. Diesen

Deputaten ward in Bern bekannt, daß die in ihrer An-
spräche enthaltenen Thurgauischen Domaine», mit Aus.
nähme von Weinfelden, dessen Hauptbesitzuug von dem

gesetzgebenden Rath nicht veräusserlich erklärt wurde,
feilgeboten werde» sollten. Auf dieses hin ward von dew

Gemcindkammer eine Bittschrift in Rüksicht dieser Thür»
gauischen Güter eingereicht, worinn aber.obigen Um-



" 95 —

standes wegen keine Meldung der Weinfeldischcn Güter

geschah, wciche erst dann in einer dritten Bittschrift ;mn

Vorschein kamen als die Versteigerungen ausgeschrieben

und zur Kenntniß der Gemeindkammcr kommen konnten.

Daß diesen Ansprachsbittschristen keine Akten beygefügt

sind rührt daher, weil sich die Gcmeindkammer immer

auf ihr schon feit einem halben Jahr bereit liegendes

Ansprachsmemorial beruft, welches alle Beylagen voll,

ständig enthält.
Dieß B. Gesetzgeber, ist die unparthevifche Darstellung

der bcyderstitigen AMben des Gongs dieses Geschäftes,

die auch keineswegs im Widerspruch untereinander

sind welche aber dagegen neben einander gestellt werden

müssen um sich gegenseitig zu vervollständigen. Allein

dieser bisherige Gang der Ansprachen von der Gemeinb-

kammer von Zürich/ kann keinen besondern Einfluß auf
den Hauptgcstchtspnnkt der Sache haben, indem dieser

immer noch darauf beruht: Die Nation ist im Fall Gü,
ter zu verkaufen ; mehrere der feilgebotncn Güter wurden

von verschiedenen Gemeinden angesprochen, und ihre

Veräussrung einsweilen eingestellt. Der Gesetzgebung

wird gegenwärtig ein Güterverkauszur Ratifikation vor.
geschlagen/ dessen Gegenstand von der Gemeinde Zürich
als Eigenchnm angesprochen wird, und zwar in einem

allgemeinen Memorial, welches schon seit einem halben

Jahr mit allen Rechtstitcln, auf die es sich stüzt, bereit

liegt, und dessen Prüfung und Entscheid darüber, schon

lange von der Gem indka nmcr von Züiich gefodwt wird;
und daher befiehl die zu entscheidende Frage darin» : Soll
die Gesetzgebung im Namen der Nation einen Verkauf
ralificiren, über ein Gut, welches ein Dritter als sein

Eigenthum anspricht, und über dessen EiaenlhnmSrccht
dieser Ansprechet schon lange Entscheid fodert, und sich

aufin Handen habende Rechtstitel beruft? Die Mehr-
heit Ihrer stkiatswirtschschastlichen Cvmmißion, B. G.,
stehi in der Ueberzeugung, daß Sie den natürlichsten und
allgemeinsten Rechtsbegriffcn zuwider handeln würden,
wenn Sie die Veräusserui g eines Gutes ratisicirten, wcl-
ches von jemanden als Eigenthum angesprochen wird,
der sei» Anspruchsrccht schon seit einem halben Jahr
rechtskräftig zu beweisen sich anbietet. Sie räth daher
darauf an in diese Ratifikation, bis zum Entscheid über

dieses Eigenthumsrechl nicht einzutreten. Sie glaubt sich

auch noch um so viel mehr zu diesem Antrag verpflichtet,
da bisher noch alle Ansprachen ans diese Art behandelt
wurde», und es daher ihren Empfindungen zufolge, eben

so unklug als ungerecht gehandelt wäre, wenn am Ende
ter wichtigen Operation des Nationalgüterserkaufs, nun

noch eine Veräußerung zugegeben würde, deren Recht»
lichkeit doch wenigstens zwcydeutig wäre, und die über-
dem noch, auch wenn sie an sich selbst beurtheilt wird, ein
höchst unbefriedigendes Resukiat liefert, so daß im Fall
ihrer Gnthcißung, und wenn nachher die Ansprache für
gültig erklärt würde, dem wahren Eigenthümer nicht
bloß die Verkaufsumme, sondern ein merklicher Zusatz
als Minderloosung des wahren Werths zugestellt werden
müßte.

Die Minderheit der Commißion hingegen räth an,
diesen Verkauf zu ratifiât«, nemlich :

Im Cant. Th u r g a u, Distr, We in selben.
Das Wirthshaus zum Trauben in Weinfelden nebst

Zubchörd, 29 Inch. r/z Manngrab Neben, nebst 4.

Weintrotten und Troltgeschirr, 24 Inch, und r i/aVrlg.
Wiesen und Acker, nebst 4 Stücken ohne Maaß: gesch.

für 40952 Fr., verk, für 4?6;6 Fr. t btz. 6 Rp. ; also

überl. 2S84 Fr. ; dtz. s Np.
Das Gutachten der Majorität der C 0 m m i s,

fion wird angenommen.
Die Finanz.Commißion erstattet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird.:
Bürger Gesetzgeber! Ihr habt der Finanzcommißion

die Zuschrift des B. Ant. Bruni vom Distrikt und Canton
Bellen;, welcher die Eintrage thut, ob es nicht besser

wäre, daß man den Bodenzinspflichtigcn die sich loskan«

fen ipollen, aber aus Mangel an Baarschast es nicht thun
könricn, gestattete, ihren Gläubigern hiervon Schuld»
schriften auszuliefern, wie es in dem zurückgenommenen

Gesetz vom lv Nov. 1798 zugegeben war, zur Bericht-
Erstattung überwiesen. Da aber der gesttzgeb. Rath
bey Abfassung des Gesetzes vom zi. Jenner über die

Loskäuflichkeit der Bodenzinse nach reifer Bcraihung be,

funden, daß keine Schuldscheine gesetzlich hierüber sollen

ausgestellt werden, hingegen im izttn§. obigen Gesetzes

dem Bodenzinspflichrigen gestattet ist, seinen RatiiralzinS
in Geld zu bezahlen: so räch Ihre Finanzcommißion
Ihnen an, B. Gesetzgeber, über die Einftage des

Ant. Bruni nicht einzutreten.
Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht

dessen Antrag angenommen wird:
B- Gesetzgeber! In derjenigen Botschaft vom

Febr., worinn auf den Verkauf einer Anzahl St. Galli-
scher Klvstergüter zu Deckung einiger Drangschuldm
angetragen wird, wurden Sie zugleich eingeladen, den

Vollz. Rath zu bevollmächtigen, bey der Versteigerung
solch! ZaiMuMermme M bessmnnn, weiche dm Be-
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dürfnissen angemessen seyen, zu deren Hebung dieser Ver.

tauf geschehen muß.

Sie erinnern sich, aus welchen sorgfältigen Beweg-

gründen damals eine solche Versteigerung verschoben,

und erst seither (auf die mit einer zweyten Borschaft vom

,9. Merz eingelangte neue Schätzung jener Güter hin)

unterm 2,. Apr. von Ihnen bewilligt wurde. In dem

dicßfälligen vorläufigen Befinden Ihrer Finanzcommißion

wurde aus Versehen, die begehrte BevvUmàchrigmrss^u

Bestimmung der Zahlungstermine von uns unberuhrr

gelassen, und daher auch von Ihnen darüber kein Schluß

gefaßt. In einer ganz neuerlichen Botschaft v. 9. April

nun ladet Sieder Voliz. Rath ein, diese Lücke auszu.

füllen, und Ihre Comnilßion trägt keinerlei) Bedenken,

Ihnen anzuralhcn, solches durch folgendes Dekret zu

thun.
Der gesetzgebende Rath,

Auf die Botschaft des Vollziehungsraths v. 9. April

Mid nach angehörtem Bericht der Finanzcommißion ;

In Erwägung, daß das Decret vom 1. April, den

Vollziehungsrach bevollmächtigt, einige dem ehemaligen

Stift St. Gallen zugehörige Güter nach Vorschrift des

Gesetzes dem Verkauf auszusetzen um aus ihrem Erlös

die dringendsten Schulden dieses Klosters abtragen zu

können ; daß es aber zu besserer Erreichung dieses Zwekes

nothwendig sey, bey der bevorstehenden Versteigerung

von dem i;tcn §. des Gesetzes vom z. Ienner 18°°, in

Absicht aufdie Zahlungstermine eine Ausnahme zu ma-

chen, verordnet:
Der VoNz. Nach ist bevollmächtigt, bey der am ersten

April bewilligten Versteigerung einiger St. Galti.

scher Klostcrgüter, die Zahlungstermine auf dieje.

pige Weise Zu bestimmen, wie er solche dem Bedürft

piß angemessen erachten wirb welches diesen Ver.

kauf nothwendig macht.

Die Polizeycowmißion erstattet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wirb:

B. Gesetzgeber i B. Heine. Wunderli von Meilen im

Canton Zürich beschwert sich, sowohl für sich als Na-

mens 2i anderer Familien über ein willkürliches und

ungerechtes Verfahren der dortigen Munizipalität, in

Rücksicht auf die Anordnung und Vertyeilung ihrer Ge-

mcindssteuSr, welche zum Theil durch kostspielige und

den Petenten zum großen Schaden gereichende Pfändun-

gen eingetrieben ward. Was sie vorzüglich daran auszu-

setzen haben ist, baß diese Steuer nicht, wie das Gesetz

es vorschreibe, dem Vermögen nach sey vertheilt worden,

und baß namentlich mehrere aus ihrer Zahl weit höher

seyen belegt worden, als mancher andere ungleich ver«

mögendere Bürger. Sie bitten daher um Untersuchung
ihrer führenden Beschwerden und zwar durch die Verw.
Kammer von Zürich.

Wie aus den ihrer Petition beygelegten Schriften er,
hellet; so dürsten die Klagen dieser Bürger nicht ganz
ungegründct seyn. Allein eS frägt sich: ob dieß ein Ge«

genstand sey der vor die Gesetzgebung gehöre Ihre Po«
lizeycommißion B. G., kann das nicht finden. Sie
muß vielmehr dafür halten daß diese Sache ganz in das
Gebiet der vollziehenden Gewalt einschlage, und fie der»

selben zu entziehen tragt Ihre Commißion um so mehr
Bedenken, da der Voll;. Rath sich schon mehrmals da»

mit befasset, und darüber ein: Weisung ertheilt hat, die

auch Sie B. G. nicht mißbilligen werden.

(Die Forlsetzung folgt.)

Vollztehungs-Nath.
Beschluß vom May.

Nach angehörtem Vortrug seines Ministers der inner»
Angelegenheiten über die Unterstützung der durch Brand
und andere Unfälle verunglüktcn Einwohner sämtlicher
Cantone, beschließt:

1. Es solle zu Handen solcher verunglükten Einwohner
von ganz Helvetic!,, eine freywillige Steuer in allen
Cantonen aufgenommen werden.

2. Dieselbe soll von der Verwaltungskammer jedeS

Cantons nach Dorschrist dcS Beschlusses vom ziten
Oktober 1798, und auf das bevorstehende Pfingstfest
oder einen ander?' von denselben zu bestimmenden

Zeitpunkt, jedoch innert sechs Wochen von dem Da.
tum dieses Beschlusses an, aufgenommen der Er.
trag von denselben bezogen, und unverzüglich dem

Minister der innern Angelegenheiten bekannt gemacht
werden.

;. Der Minister der innern Angelegenheiten wird den

ganze» Ertrag der gesammelten Steuer unter die

sämmtlichen Beschädigten der verschiedenen Cantone,
nach dem Verhältniß ihres Verlusts ihrer Hilfsde.
bürftigkeit mid Ver bereits erhaltenen Unterstützung,

gleichmäßig vertheilen.

4. Die Verwaltungskammer von jedem Camone wird
daraufhin die Vertheilung unter die einzelnen Beschä.

digten nach eben diesem Maßstab vornehmen.

5. Dieser Beschluß soll dem Druck übergeben und bey

Einsammlung der Steuer öffentlich verlesen werden.

6. Der Minister des Innern ist mit der Vollziehung

dieses Beschlusses beauftragt.
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